AA15 Satzungsvorschlag des Vorstands

Antragsteller*in: Harald Moritz (KV Berlin-Treptow/Kdpenick)
Tagesordnungspunkt: 3. Satzungsanderung

Satzungstext

Von Zeile 200 bis 201:

3. Eine Kandidatur ist bis zurzum Eintritt in den jeweils ersten Verstetlung-der
Kandidat'innenrWahlgang bei der Versammlungsleitung anzumelden.

Von Zeile 209 bis 216:

6. Fragen werden wahrend der jeweiligen Vorstellungsrede schriftlich und namentlich in dafur
vorgesehenen guotierten Boxen eingeworfen. Werden mehr als 2 Fragen angezeigt, lost die
Sitzungsleitung zwei Fragen aus. Die Bewerber*innen haben nach ihrer Vorstellung 1 Minute Zeit
zur Beantwortung der Fragen:

Von Zeile 221 bis 233:

9. o b-Verfehten-mehrere-ederatleErreicht keine®r der BewerberinrenKandidat®innen im
ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der gultigen abgegebenen Stimmen, so sind im

zweiten Wahlgang nur noch die Bewerberinnenzugelassen;Kandidatinnen zugelassen die

im ersten Wahlgang mindestens 10 Prozent der gultigen abgegebenen Stimmen erhalten
haben:

9. o eVerfehten-
Erreicht im zweiten Wahlgang mehrere-oderatlekeine’r der Bewerber“irnenKandidat*innen
die absolute Mehrheit der gultigen abgegebenen Stimmen, so sind flr den dritten
Wahlgang nur rech-eireAn - hi-dernoch zu
besetzendenPlatzedie zwei Kandldat innen mit den me|sten Ja- Stlmmen zugelassen:

9. o d-Erreichendie Beverberin
Erreicht im dritten Wahlgang richtkeine®r der beiden Kandidat*innen die absolute
Mehrheit der gultigen abgegebenen Stimmen, so kann im vierten Wahlgang nur noch der/
die Kandidat*in mit den meisten Ja-Stimmen antreten.
Erreicht der/die Kandidat®in im vierten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit der giltigen
abgegebenen, so wird die Kandidat®innenliste neu eréffnet und die Wahl neu
eréffretbegonnen.

Begriindung

Zu den Wahlgangen ist die Regelung des Landesverbandes tibernommen worden. AuRerdem war die
Formulierung unlogisch, wenn eine Bewerber®in die absolute Mehrheit hat gibt es keinen weiteren
Wahlgang, wenn ein zweiter Wahlgang notwendig ist dann hat keiner der Bewerber*innen die absolute
Mehrheit erreicht.
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Bei Personenwahlen sollten wir keine Blockwahlen durchfihren. Verbundene Einzelwahlen bleiben
weiterhin mdglich. Ist hier nicht explizit aufgefihrt.

Seite 2



	ÄA15 Satzungsvorschlag des Vorstands
	Satzungstext
	Von Zeile 200 bis 201:
	Von Zeile 209 bis 216:
	Von Zeile 221 bis 233:

	Begründung


